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Ethische Standards bei Einstellungsverfahren und gegenüber Mitarbeitern des 

Bezirksamts Neukölln 
 

Fragestellung des Bezirksverordneten: 

 

1. Sind dem Bezirksamt Fälle bekannt, in denen ohne vorherige Ausschreibung Mitarbeiter im 

Bezirksamt eingestellt wurden? 

2. Sind dem Bezirksamt Fälle bekannt, in denen Bewerber ohne sachliche Begründung von 

Verfahren ausgeschlossen, während andere trotz gleicher oder minderer Qualifikation be-

vorzugt wurden? 

3. Lässt sich das Bezirksamt regelmäßig Zeugnisse von Bewerbern vorlegen, um eine Besten-

auslese zu gewährleisten? 

4. Sind dem Bezirksamt Fälle von zu Unrecht gewährter Sabbaticals von Mitarbeitern be-

kannt? 

5. Sind dem Bezirksamt Fälle in Abteilungen bekannt, in denen es gehäufte Krankheitsfälle 

ohne Atteste gab? 

6. Sind dem Bezirksamt Fälle von Mitarbeitern bekannt, von Duldungen von Nebentätigkeiten 

trotz offensichtlicher Interessenkonflikte? 

7. Sind dem Bezirksamt Fälle bekannt, von fehlerhaften und bzw. oder überhöhten Prämien-

zahlungen für Mitarbeiter? 

8. Wie sehen die Compliance-Regeln des Bezirksamts gegenüber seinen Mitarbeitern aus? 

 

 

 

 

 



KA/442/XXI 

Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Potthast, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Ja, das ist dem Bezirksamt bekannt. In Einklang mit den rechtlichen Vorschriften des Landes 

Berlin zur Frage der Notwendigkeit von Stellenausschreiben ist es nach AV Stellenausschrei-

bung möglich, im begrenzten Rahmen auch ohne Ausschreibung Dienstkräfte einzustellen. 

Dies betrifft insbesondere Vertretungskräfte, beispielsweise für in Elternzeit befindliche Dienst-

kräfte. 

 

Zu 2.: 

Nein. Wir arbeiten strikt nach den Regelungen des Art. 33 GG. Bewerbende haben einen Ver-

fahrensanspruch und wir wählen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung die Person 

aus, die sich am Ende des Verfahrens als bestgeeignete Person herausstellt. Ein Ausschluss 

aus dem Verfahren findet nur aus zulässigen Gründen (formale Voraussetzungen nicht erfüllt 

oder nicht nachgewiesen oder aber Nichtberücksichtigung im Rahmen der Bestenauslese) 

statt. 

 

Zu 3.: 

Ja. In jeder Stellenausschreibung werden die benötigten Bewerbungsunterlagen (u. a. Arbeits-

zeugnisse) konkret benannt. 

 

Zu 4.: 

Nein. 

 

Zu 5.: 

Es kommt in seltenen Fällen vor, dass Erkrankungen ohne Attest das erwartbare Maß überstei-

gen, weswegen seitens des Dienstherrn sogenannte Attestauflagen erteilt werden und bei wei-

teren Erkrankungen vom ersten Tag an ein Attest vorzulegen ist. 

 

Zu 6.: 

Nein. 

 

Zu 7.: 

Nein. 

 

Zu 8.:  

Die Mitarbeitenden des Bezirksamtes Neukölln werden jährlich über das „Verbot der An-

nahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen durch Beschäftigte des Landes 

Berlin“ informiert. Hierbei werden  



KA/442/XXI 

 die Ausführungsvorschriften über das Verbot (Auszug aus dem Amtsblatt Nr. 37/2020, 

SenFin, Stand September 2020)  

 das Merkblatt über das Verbot (Fin 760 - Merkblatt der SenFin) 

 der BA-Beschluss (Stand August 2015) und 

 ein Power Point-Auszug aus einer Unterweisungsschulung (Stand 2015) 

mit der Bitte um Beachtung allen Beschäftigten zur Kenntnis gegeben. Die Kenntnisnahme ist 

mit Unterschrift zu bestätigen. 

 

Bei Neueinstellungen werden diese Compliance-Regeln den zukünftigen Beschäftigten (hier 

auch der Personenkreis der Auszubildenden) durch den Personalservice bzw. durch den Aus-

bildungsbereich zur Kenntnis gegeben. 

 

Um neben der jährlichen Unterweisung das Thema Korruptionsprävention auch darüber hin-

aus präsent zu halten, wird demnächst eine Informationsseite im Intranet für alle Beschäftigten 

zur Verfügung stehen. 

 

 

Martin Hikel 

Bezirksbürgermeister 

 


